
Bezirkswirtschaftsamt Wien
Stelle s. Wien , UNI27. -September 1917.

Zahl : 17293/17.

Kundmachung.

Die hicrämtliche zinndmachung vom 23. Juli 1917,
Z. 12197/17. betreffend die Regeln»» des Geschäfts-
Verkehres mit Gemüse nuf den, Münnichplatzeim
Xi. Bezirke wird in folgender Weise abgeändcrt, be¬
ziehungsweise ergänzt:

8 >.
Vom 1. Oktober 1917 angefnngen findet der Ver¬

kauf von Gemüse von 9 3 Ilhr abends statt.

8 2.
Der Einkauf ist nur solchen Personen gestattet,

welche sich mit einer vom BezirkswirtschastSamt Wien,
Stelle tt, ausgestellten Einkaufsberechtigung auswcisen.

8 3-
Von der Einhebung der Gebühr von 2 Hellern

für die Bcnühung der von der Gemeinde beigestelltcn
Wagen wird abgesehen.
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